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1.  Ich bestätige, dass der in der anliegenden Bekannt-
machungsanordnung - Pkt. 2 - wiedergegebene 
Wortlaut mit den von der Verbandsversammlung am 
15. März 2013 gefassten Beschlüssen textlich über-
einstimmt.

 Ich bestätige ferner, dass nach den Vorschriften der 
§§ 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung ver-
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 Anliegende Bekanntmachungsanordnung wird dem 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung zur Unter-
zeichnung vorgelegt.

Die Regionaldirektorin

Karola Geiß-Netthöfel

2. Bekanntmachungsanordnung des Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung

 Bekanntmachung der Feststellung der Verbands-
versammlung des Regionalverbandes Ruhr über den 
Jahresabschluss 2011 und die Entlastung des Regi-
onaldirektors, Heinz-Dieter Klink, für den Zeitraum 
vom 1.1. - 31. 7. 2011 und der Regionaldirektorin, 
Karola Geiß-Netthöfel, für den Zeitraum vom 1. 8. - 
31. 12. 2011 nach S 96 Abs. 2 GO NW

 Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes 
Ruhr hat in ihrer Sitzung am 15. März 2013 folgende 
Beschlüsse gefasst:

 „Die Verbandsversammlung stellt den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften Jahresab-
schluss 2011 nach Maßgabe des § 20 Gesetz über 
den Regionalverband Ruhr (RVRG) in Verbindung 
mit § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO) fest 
und erteilt dem Regionaldirektor, Heinz-Dieter 
Klink, für den Zeitraum vom 1. 1. - 31. 7. 2011 und 
der Regionaldirektorin, Karola Geiß-Netthöfel, für 
den Zeitraum vom 1. 8. - 31. 12. 2011 vorbehaltlos 
Entlastung.“

 Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 
liegt zur Einsichtnahme ab der 18. Kalenderwoche 
werktags

 montags bis 
 donnerstags  von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr,
 freitags von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr,

 im Raum 26 des Dienstgebäudes in Essen, Guten-
bergstraße 47 öffentlich aus.

Essen, 8. 4. 2013

Vorsitzender der Verbandsversammlung 

gez. Horst Schiereck

(231) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 153

268.  Satzung des Zweckverbandes 
Naturpark Arnsberger Wald

Zweckverband Naturpark  Soest, 28. 2. 2013 
Arnsberger Wald

Satzung

Gemäß § 7 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG) in der Fassung vom 1. 10. 1979 
(GV. NRW S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. 10. 2012 (GV. NRW S. 474) hat die Verbandsver-
sammlung am 28. 2. 2013 die nachfolgende Satzung 
des Zweckverbandes „Naturpark Arnsberger Wald“ be-
schlossen: 

§ 1

Verbandsmitglieder

Um gemeinsam die Aufgaben zu erfüllen, die sich aus 
der Ausgestaltung des Landschaftsschutzgebietes 
„Arnsberger Wald“ zu einem Naturpark ergeben, bilden 
der Hochsauerlandkreis und der Kreis Soest gemäß § 4 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG) einen Zweckverband.

§ 2

Aufgaben

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, das Landschafts-
schutzgebiet „Arnsberger Wald“ nebst der dazugehöri-
gen Randzone zu einem Naturpark als Erholungsgebiet 
für die Bevölkerung auszugestalten und zu unterhal-
ten sowie Maßnahmen zur Verwirklichung des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege entsprechend den 
regionalen Erfordernissen zu treffen.

Natur und Landschaft sind so zu schützen und zu pfle-
gen, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
und die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter als Lebens-
grundlage des Menschen und als Voraussetzung für 
seine Erholung nachhaltig gesichert sind. Dabei sind 
die wirtschaftlichen Belange der Grundbesitzer zu be-
rücksichtigen.

§ 3

Name und Sitz

Der Zweckverband führt den Namen „Naturpark Arns-
berger Wald“. 
Er hat seinen Sitz in Soest.

§ 4

Organe

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsver-
sammlung und der Verbandsvorsteher.

§ 5

Zusammensetzung der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus 12 Mitgliedern, 
wobei jedes Verbandsmitglied 6 Mitglieder stellt. Für 
jedes Mitglied der Verbandsversammlung ist ein Stell-
vertreter zu bestellen.

Die Mitglieder der Verbandsversammlung und ihre 
Stellvertreter werden durch die Vertretungskörper-
schaften für deren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder aus 
den Dienstkräften der Verbandsmitglieder gewählt.

Die Mitglieder der Verbandsversammlung üben ihr Amt 
nach Ablauf der Zeit, für die sie bestellt sind, bis zum 
Amtsantritt der neu bestellten Mitglieder weiter aus. 
Scheidet ein Mitglied oder sein Stellvertreter vor Ab-
lauf der Wahlzeit aus, so bestimmt die Gruppe, die den 
Ausscheidenden zur Wahl vorgeschlagen hatte, den 
Nachfolger.

Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

§ 6

Zuständigkeit der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung beschließt über alle Ange-
legenheiten des Zweckverbandes, soweit es sich nicht 
um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.

Sie beschließt insbesondere über:

• den Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan,

• die Feststellung des Jahresabschlusses,

• die Wahl des Verbandsvorstehers,

• die Entlastung des Verbandsvorstehers,

• die Änderung der Satzung,

• die Auflösung des Zweckverbandes.

Die Verbandsversammlung kann einem von ihr zu 
wählenden Ausschuss (Verbandsausschuss) oder 
dem Verbandsvorsteher Aufgaben mit Ausnahme der 
in Abs. 2 genannten zur selbständigen Entscheidung 
übertragen.
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Die Verbandsversammlung kann sich bei der Be-
schlussfassung über die Ausbauprogramme im Natur-
park durch sachkundige Personen und Organisationen 
beraten lassen.

§ 7

Beschlüsse der Verbandsversammlung

Beschlüsse der Verbandsversammlung werden mit 
Stimmenmehrheit gefasst.

Beschlüsse über die Änderung der Satzung, über das 
Ausscheiden von Mitgliedern oder über die Auflösung 
des Zweckverbandes bedürfen der Zustimmung einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Ver-
bandsversammlung.

Beschlüsse zur Änderung der Aufgaben des Zweckver-
bandes müssen einstimmig gefasst werden.

§ 8

Sitzung der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung wird schriftlich durch den 
Vorsitzenden mindestens zweimal im Rechnungsjahr 
einberufen. Der Vorsitzende hat sie unverzüglich ein-
zuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder es unter 
Angabe der zu beratenden Angelegenheit verlangt. Er 
setzt die Tagesordnung nach Benehmen mit dem Ver-
bandsvorsteher fest.

Über die Beschlüsse der Verbandsversammlung wird 
durch den Verbandsvorsteher oder einen von ihm zu 
benennenden Schriftführer eine  Niederschrift angefer-
tigt, die von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer 
zu unterzeichnen ist.

§ 9

Verbandsvorsteher

Die Verbandsversammlung wählt den Verbandsvor-
steher aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten 
oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus 
dem Kreis der allgemeinen Vertreter oder der leitenden 
Bediensteten der zum Zweckverband gehörenden Ge-
meindeverbände für die Dauer der jeweiligen Legisla-
turperiode. Er wird von seinem Vertreter im Hauptamt 
vertreten. Der Verbandsvorsteher darf der Verbands-
versammlung nicht angehören, ist jedoch berechtigt, 
an den Sitzungen teilzunehmen.

Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte 
sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der 
Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Ver-
waltung des Zweckverbandes. Er vertritt den Zweck-
verband gerichtlich und außergerichtlich. 

Der Verbandsvorsteher ist Dienstvorgesetzter der 
Dienstkräfte des Zweckverbandes. Die Verbandsver-
sammlung ist Dienstvorgesetzter des Verbandsvorste-
hers. 

Der Verbandsvorsteher kann sich im Einvernehmen 
mit der Verbandsversammlung zur Durchführung sei-
ner Aufgaben und der Finanzbuchhaltung des Zweck-
verbandes der Verwaltung seines Kreises oder sonsti-
ger Stellen bedienen. Zur Wahrnehmung der laufenden 
Verbandsgeschäfte setzt der Verbandsvorsteher einen 
Geschäftsführer ein, der von der Verbandsversamm-
lung zu bestätigen ist.

Im Übrigen kann der Zweckverband zur Durchführung 
seiner Aufgaben hauptamtlich tätige Beamte und An-
gestellte einstellen. Über die Übernahme der Beam-
ten und Angestellten durch Verbandsmitglieder oder 

über die sonstige Abwicklung der Dienst- und Versor-
gungsverhältnisse im Falle der Auflösung des Zweck-
verbandes oder der Änderung seiner Aufgaben sind im 
Rahmen des jeweiligen Beschlusses der Verbandsver-
sammlung entsprechende Regelungen zu treffen.

Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet 
werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie werden vom 
Verbandsvorsteher oder seinem Stellvertreter unter-
zeichnet.

§ 10

Deckung des Finanzbedarfs

Der Verbandsvorsteher hat alljährlich eine Haushalts-
satzung nach den für die Kreise geltenden Vorschriften 
zu entwerfen und der Verbandsversammlung vorzule-
gen.

Die für den Verbandszweck benötigten Mittel werden 
durch öffentliche Beihilfen, Spenden und Zuwendun-
gen der Verbandsmitglieder aufgebracht. Über die 
Verwendung der Spenden entscheidet die Verbands-
versammlung im Rahmen der jährlichen Haushaltsbe-
ratungen. Die nicht durch Landeszuwendungen und 
Spenden gedeckten Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
trägt das Mitglied, in dessen Gebiet sie anfallen. Bei 
gebietsübergreifenden Kosten erbringen die Verbands-
mitglieder ihre Zuwendungen nach dem jeweils betrof-
fenen Flächenanteil, sofern sich die Kosten nicht ein-
deutig zuordnen lassen.

Die Aufwendungen des sonstigen Geschäftsbedarfs 
werden mit Ausnahme der Fahrtkosten und Verdienst-
ausfallentschädigungen im Verhältnis von 1/3 für den 
Hochsauerlandkreis und 2/3 für den Kreis Soest von 
den Mitgliedskreisen erstattet. 

Die Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes werden 
vom Verbandsvorsteher unentgeltlich geführt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverban-
des wird jährlich von der örtlichen Rechnungsprüfung 
des Kreises Soest durchgeführt.

§ 11

Ansprüche beim Ausscheiden  
eines Verbandsmitgliedes

Scheidet ein Mitglied aus dem Zweckverband aus, so 
hat es keinerlei Ansprüche an das Verbandsvermögen. 
Es kann auch nicht zu den Lasten des Zweckverbandes 
herangezogen werden.

§ 12

Auseinandersetzung

Bei der Auflösung des Zweckverbandes haben die Ver-
bandsmitglieder eine Vereinbarung über die Verteilung 
des nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibenden 
Vermögens zu treffen.

Kommt diese Vereinbarung nicht binnen einer Frist 
von sechs Monaten nach Auflösung des Zweckverban-
des zustande, so wird das nach Erfüllung der Verbind-
lichkeiten verbleibende Grund- und  Sachvermögen 
Eigentum des Verbandsmitgliedes, in dessen Gebiet es 
liegt. Geldmittel werden nach Maßgabe der gezahlten 
Umlagen verteilt. Die Verbandsmitglieder haben das 
Vermögen für die in § 2 genannten Zwecke zu verwen-
den. Dabei ist die Gemeinnützigkeitsverordnung zu be-
achten.

Ein etwaiger Fehlbetrag wird durch die Verbandsmit-
glieder abgedeckt. Falls eine Einigung nicht zustande 
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kommt, entscheidet zwischen diesen die Aufsichtsbe-
hörde.

§ 13

Anwendung der Kreisordnung

Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, gelten 
die Vorschriften der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen sinngemäß.

§ 14

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen des Zweckverbandes werden in 
den Amtsblättern des Kreises Soest und des Hochsau-
erlandkreises veröffentlicht.

§ 15

Aufsichtsbehörde

Aufsichtsbehörde (§ 29 GkG) ist die Bezirksregierung 
in Arnsberg.

§ 16

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gem. § 20 Abs. 4 S. 1 i. V. m. § 11 
Abs. 2 S. 1 GkG am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arns-
berg in Kraft. Gleichzeitig tritt die bis dahin gültige Sat-
zung des Zweckverbandes außer Kraft.

gez. Winfried von Schroeder

Verbandsvorsteher

Bekanntmachung

Vorstehende Satzung des Zweckverbandes Naturpark 
Arnsberger Wald wird hiermit gemäß § 20 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit – GkG – vom 1. 10. 1979 
(GV. NW S. 621) in der zurzeit geltenden Fassung (SGV. 
NRW 202) öffentlich bekannt gemacht.

Arnsberg, den 22. April 2013

31.1.6/11

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag:

 L. S. gez. Fischer

(1030) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 154

269.  Einladung zur Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Studieninstitut  

für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland

Zweckverband Soest, 12. 4 2013 
Studieninstitut 
für kommunale Verwaltung
Hellweg-Sauerland

Die Herren Mitglieder der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung Hellweg-Sauerland in Soest werden hiermit 
gem. § 8 der Satzung des Zweckverbandes zu einer Sit-
zung auf

Dienstag, 7. Mai 2013, 16.00 Uhr,  
in den Prüfungsraum des Studieninstituts Soest,  

Aldegreverwall 24 

eingeladen.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
und seines Stellvertreters

2. Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers

3. Jahresabschlüsse 2009, 2010 und Entlastung des 
Verbandsvorstehers

4. Jahresabschluss 2012

5. Beschluss über die Verwendung des Jahresüber-
schusses 2012

6. Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung 
und Auszahlung

7. Anfragen, Mitteilungen der Verwaltung

 • Personalauswahlkommission

 • Bestellung Rechnungsprüfungsamt

gez. Lönnecke

Kreisdirektor

Verbandsvorsteher

(160) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 156

270.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Wittgenstein

Durch Beschluss des Vorstandes wird die unten nä-
her bezeichnete Sparurkunde gemäß § 13 Spk-VO für 
kraftlos erklärt.

Die entstandenen Kosten trägt der Antragssteller.

Kontonummer: 43 405 539

Tatbestand und Entscheidungsgründe:

Der Antragssteller hat den Verlust der Sparurkunde 
und die Tatsachen, von denen ihre Berechtigung ab-
hängt, glaubhaft gemacht.

Das Aufgebot ist durch Aushang in der Schalterhalle 
der Sparkasse Wittgenstein sowie durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg 
bekannt gemacht worden.

Rechte Dritter auf die Urkunde sind vor der Kraftloser-
klärung nicht angemeldet worden.

Bad Berleburg, 19. 4. 2013

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(105) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 156

271.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. 341 531 705 hat das 
Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. 341 531 705 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
in dem am 5. 8. 2013, 9.00 Uhr vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-
min seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 
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anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 
Sparkassenbuches erfolgen wird.

L 29/13

Bochum, 18. 4. 2013

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 156

272.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. 312 413 248 hat das 
Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. 312 413 248 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
in dem am 5. 8. 2013, 9.30 Uhr vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-
min seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 
Sparkassenbuches erfolgen wird.

U 30/13

Bochum, 18. 4. 2013

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 157

273.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. 337 049 860 hat das 
Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. 337 049 860 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
in dem am 5. 8. 2013, 10.00 Uhr vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-
min seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 
Sparkassenbuches erfolgen wird.

K 31/13

Bochum, 18. 4. 2013

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 157

274.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSpar Plus) Nr. 
329 084 842 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. 329 084 842 wird hier-
mit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens in 
dem am 5. 8. 2013, 10.30 Uhr vor dem unterzeichneten 
Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotstermin 

seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumel-
den, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Sparur-
kunde erfolgen wird.

B 32/13

Bochum, 18. 4. 2013

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 157

275.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSpar Plus) Nr. 
342 275 500 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber der von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. 342 275 500 wird hier-
mit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens in 
dem am 5. 8. 2013, 11.00 Uhr vor dem unterzeichneten 
Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotstermin 
seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumel-
den, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Sparur-
kunde erfolgen wird.

Sch 33/13

Bochum, 18. 4. 2013

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(89) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 157

276.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 3. 1. 2013 aufgebotene 
Sparurkunde Nr. 327 284 626 ist bis zum Ablauf der 
Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 327 284 626 wird für kraftlos er-
klärt.

J 1/13

Bochum, 19. 4. 2013

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 157

277. Aufgebot 
der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld

Der Inhaber des von der Sparkasse Ennepetal-Brecker-
feld ausgestellten Sparkassenzertifikates

Nr. 32 429 870

wird hiermit aufgefordert, innerhalb von 3 Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassenzertifika-
tes anzumelden, da das Sparkassenzertifikat andern-
falls für kraftlos erklärt wird.

Ennepetal, 19. 4. 2013

SPARKASSE ENNEPETAL-BRECKERFELD

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(67) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 157
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278. Aufgebot 
der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld

Der Inhaber des von der Sparkasse Ennepetal-Brecker-
feld ausgestellten Sparkassenzertifikates

Nr. 31 449 150

wird hiermit aufgefordert, innerhalb von 3 Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassenzertifika-
tes anzumelden, da das Sparkassenzertifikat andern-
falls für kraftlos erklärt wird.

Ennepetal, 19. 4. 2013

SPARKASSE ENNEPETAL-BRECKERFELD

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(67) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 158

279.  Aufgebot der Sparkasse Lippstadt

Der Inhaber des von der Sparkasse Lippstadt ausge-
stellten Sparkassenbuches Nr. 3 713 074 015 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
bis zum 19. 7. 2013, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Lippstadt, 19. 4. 2013

Sparkasse Lippstadt

Der Vorstand

gez. 2. Unterschriften

(59) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 158 

280.  Aufgebot der Sparkasse Lippstadt

Der Inhaber des von der Sparkasse Lippstadt ausge-
stellten Sparkassenbuches Nr. 3 700 676 376 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
bis zum 15. 7. 2013, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Lippstadt, 15. 4. 2013

Sparkasse Lippstadt

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(59) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 158 

281.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Lippstadt

Das von der Sparkasse Lippstadt ausgestellte Sparkas-
senbuch Nr. 3 701 735 577 ist am 22. 1. 2013 aufge-
boten worden. 

Der Inhaber hat seine Rechte nicht geltend gemacht.

Das Sparkassenbuch wird hiermit für kraftlos erklärt.

Lippstadt, 22. 4. 2013

Sparkasse Lippstadt

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 158 

282.  Beschluss der Sparkasse Sprockhövel

Die von der Sparkasse Sprockhövel ausgestellten Spar-
kassenbücher 

Nr. 31 287 436

Nr. 36 024 305

werden hiermit für kraftlos erklärt.

Sprockhövel, 18. 4. 2013

Sparkasse Sprockhövel

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(59) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 158

283.  Kraftloserklärung der Sparkasse Witten

Die von der Sparkasse Witten ausgestellten Sparkassen-
bücher mit den Nummern 306 515 727, 306 520 693, 
306 525 361 und 306 530 528 werden hiermit, nach-
dem die Aufgebotsfrist abgelaufen ist, gem. Abschnitt 
6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Spar-
kassengesetz für kraftlos erklärt.

Witten, 19. 4. 2013 
sch

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Heinemann    i. A. gez. Imming

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2013, S. 158

 Auflösung eines Vereins

Herdecke, 23. 4. 2013

Als Liquidatoren des beim Amtsgericht Hagen unter 
der Vereinsregisternummer VR 30380 eingetragenen 
Vereins „Freunde und Förderer der Hauptschule Am 
Sonnenstein Herdecke e. V.“ machen wir die Auflösung 
des Vereins bekannt und ersuchen die Gläubiger, et-
waige Ansprüche bei uns anzumelden.  (61)

Liquidatoren:

Hartmut Thom, Dortmund, geb. 12. 10. 1952

Monika Hölterhoff, Herdecke, geb. 9. 6. 1964

 Auflösung eines Vereins

Als Liquidatoren des beim Amtsgericht Hagen unter der 
Vereinsregisternummer VR 1148 eingetragenen Ver-
eins „Bund der vertriebenen Deutschen (BVD) Kreis-
verband Hagen“ machen wir die Auflösung des Vereins 
bekannt und ersuchen die Gläubiger, etwaige Ansprü-
che bei uns anzumelden.  (67)

Liquidatoren:

Alfons Jung, Hagen, geb. 13. 4. 1933

Christel Nolte, Hagen, geb. 28. 11. 1934

Peter Kuchenbecker, Hagen, geb. 15. 7. 1944

Artur Borrmann, Hagen, geb. 27. 12. 1928

Herbert Lindenau, Hagen, geb. 18. 3. 1930

Sonstige MitteilungenSonstige MitteilungenSonstige MitteilungenE
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